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Satzung 
 

über die Erhebung von Abgaben 
für die zentrale und dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 

der Hamburger Stadtentwässerung – Anstalt des öffentlichen Rechts –  
 für das Gebiet der Gemeinde Dassendorf 

vom 11.02.2008 
 

mit Änderungen vom 09.12.2014, 28.11.2018, 08.12.2021 und 24.01.2025 
 

(Beitrags- und Gebührensatzung Schmutzwasserbeseitigung) 
 

(Lesefassung) 
 
 
Aufgrund der §§ 1, 2, 6, 8, 9 und 9 a des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein, 
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Dassendorf vom 28.11.2007 und 
der Satzung für die Übertragung der Abgabensatzungshoheit der Schmutzwasserbeseitigung 
für die Gemeinde Dassendorf auf die Hamburger Stadtentwässerung vom 28.11.2007 hat die 
Geschäftsführung der Hamburger Stadtentwässerung (HSE) – Anstalt des öffentlichen 
Rechts – am 11.02.2008 folgende Satzung erlassen und am 9.12.2014, 28.11.2018, 
08.12.2021 sowie am 24.01.2025 geändert: 
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I. Abschnitt:   Grundlagen der Abgabenerhebung 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtungen 

 
(1) Die Hamburger Stadtentwässerung betreibt zentrale öffentliche Einrichtungen für die 
Schmutzwasserbeseitigung nach Maßgabe des § 2 ihrer Satzung über die Schmutzwasser-
beseitigung (Allgemeine Schmutzwasserbeseitigungssatzung) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
(2) Die Hamburger Stadtentwässerung betreibt eine weitere öffentliche Einrichtung für die 
Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in geschlossenen Gru-
ben anfallenden Schmutzwassers nach Maßgabe von § 2 ihrer Satzung über die Schmutz-
wasserbeseitigung (Allgemeine Schmutzwasserbeseitigungssatzung) in der jeweils gelten-
den Fassung. 
 
 

§ 2 
Abgabenerhebung 

 
(1) Die Hamburger Stadtentwässerung erhebt Beiträge für die Herstellung der zentralen öf-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen. Die Erschließung von Grundstücken in 
neuen Baugebieten (räumliche Erweiterung der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen) sowie 
die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse gelten als Herstellung zentraler öffentli-
cher Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen. 
 
(2) Die Hamburger Stadtentwässerung erhebt für die Vorhaltung und Inanspruchnahme ihrer 
öffentlichen Einrichtungen zur Schmutzwasserbeseitigung Gebühren. 
 
 

§ 3 
Kostenerstattungen 

 
(1) Die Hamburger Stadtentwässerung fordert Kostenerstattungen bzw. Aufwendungsersatz 
für besondere Leistungen, die nicht durch den Schmutzwasserbeitrag bzw. die Gebühren für 
die Schmutzwasserbeseitigung abgegolten sind. Zu den besonderen Leistungen zählen 

 
1. die Veränderung oder Umlegung von Grundstücksanschlüssen, 
2. die Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen im Sinne von § 23 der 

Allgemeinen Schmutzwasserbeseitigungssatzung. 
 
(2) Schuldner der Kostenerstattungen bzw. des Aufwendungsersatzes nach Absatz 1 sind 
die Grundstückseigentümer und dinglich Nutzungsberechtigten, bei Wohnungs- und Teilei-
gentum die Wohnungs- und Teileigentümer.  
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II. Abschnitt:  Beiträge für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
 

§ 4 
Grundsätze der Beitragserhebung 

 
(1) Die Hamburger Stadtentwässerung erhebt einmalige Beiträge für die zentrale öffentliche 
Einrichtung der Schmutzwasserbeseitigung. 
 
(2) Beiträge werden erhoben zur Abgeltung der Vorteile, die durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme entstehen. 
 
 

§ 5 
Beitragsfähige Aufwendungen 

 
Beitragsfähig sind alle Investitionsaufwendungen für die eigenen Anlagen der Hamburger 
Stadtentwässerung für die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigung nach der Allge-
meinen Schmutzwasserbeseitigungssatzung. Aufwendungen für Anlagen Dritter (Baukosten-
zuschüsse) sind beitragsfähig, wenn die Hamburger Stadtentwässerung durch sie dauer-
hafte Nutzungsrechte an Schmutzwasseranlagen erworben hat. 
 
 

§ 6 
Berechnung des Beitrags 

 
Der Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung errechnet sich durch die Vervielfältigung der 
nach den Bestimmungen über den Beitragsmaßstab berechneten und gewichteten Grund-
stücksfläche (§ 8) mit dem Beitragssatz (§ 14). 
 
 

§ 7 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Schmutzwas-
serbeseitigungseinrichtung angeschlossen werden können und für die 
 

1. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung festgesetzt ist, 
sobald sie bebaut, gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise genutzt wer-
den dürfen, 
 
2. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung nicht festge-
setzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordne-
ten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen, indust-
riellen oder vergleichbaren Nutzung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung 
tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuch-
rechtlichen Sinne. 
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§ 8 
Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

 
(1)  Der Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener Flächenbei-
trag erhoben. 
  
(2)  Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das erste Voll-
geschoss 100% und für jedes weitere Vollgeschoss 25% der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht. 
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-
schosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht fest-
stellbar, werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen 
in anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten Grundstücken je angefangene 2,40 m 
Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 
   
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
  
       a)  bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-

che, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

  

       b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerb-
liche Nutzung festgesetzt ist, 

  
       c)  bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die mit ihrer gesamten 

Grundstücksfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 
34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstückes,  

  

       d)  bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und dessen Grundstücksflä-
chen teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
und teilweise im Außenbereich liegen, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze und einer im Abstand von 50 Meter dazu verlaufenden Parallelen. Bei Grund-
stücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück 
gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die im Abstand von 50 Meter dazu 
verlaufende Parallele, 

  

       e)  bei Grundstücken, die durch eine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB erfasst sind, 
die Fläche innerhalb des Satzungsgebietes, 

  

       f)  bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) – e) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Flächen zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe d) der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der übergreifen-
den Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

  

       g)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei-
les (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der einen An-
schlussbedarf an die Schmutzwasserbeseitigungsanlage auslösenden bzw. tatsäch-
lich angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ)  0,2.  
Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten ver-
laufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuord-
nung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 
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       h)  bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der ei-
nen Anschlussbedarf an die Schmutzwasserbeseitigungsanlage auslösenden bzw. 
tatsächlich angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 
0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass 
ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuord-
nung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

  

       i)  bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 

   
(4)     Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
  
       a)  soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse, 
  
       b)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-

setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen an-
gegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 
3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 auf volle 
Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine Berücksichtigung, 

  
       c)  bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 

die Zahl von einem Vollgeschoss, 
  
       d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Voll-

geschosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der Voll-
geschosse nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 
Buchstabe b) überschritten werden, 

  
       e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl der Vollge-

schosse nicht bestimmt ist und durch die übrigen Festsetzungen des Bebauungs-
plans die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht abzuleiten ist,  

  
aa)  bei bebauten Grundstücken, die Zahl der in der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse, 
  
bb)  bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken ebenfalls die Zahl der in 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 
  
cc)  bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 
einem Vollgeschoss, 

  
       f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 

die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport- 
Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss ange-
setzt, 

  
       g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-

schluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird - be-
zogen auf die Fläche nach Absatz 3 Buchstabe h) - ein Vollgeschoss angesetzt. 
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(5)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach  § 34 Absatz 4 BauGB 
oder § 35 Absatz 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 
  
       a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nut-

zungsmaß getroffen sind, 
  
       b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen 

über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
  
(6) Ist die tatsächliche Nutzung eines Grundstücks höher als die zulässige, so ist bei der Bei-
tragserhebung von der tatsächlichen Nutzung auszugehen. 
 
(7) Der Beitrag wird nach den Absätzen 2 bis 7 neu festgesetzt und der Mehrbetrag nacher-
hoben, wenn und soweit 

1. sich die Grundstücksfläche nach Absatz 2 durch Vereinigung mit einem bisher bei-
tragsfreien Grundstück oder mit einem bisher beitragsfreien Grundstücksteil ver-
größert, 

2. in den Fällen von Absatz 6 Satz 2 eine Bebauung stattfindet. 
 
 

§ 9 
Beitragspflichtige 

 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides Eigentümerin oder 
Eigentümer des Grundstücks oder zur Nutzung am Grundstück dinglich Berechtigte oder Be-
rechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner; 
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
 

§ 10 
Entstehung des Beitragsanspruchs 

 
(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der jeweiligen zentra-
len öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück einschließlich des 
ersten Grundstücksanschlusses bei Anliegergrundstücken bis zum zu entwässernden 
Grundstück, bei Hinterliegergrundstücken bis zur Grenze des trennenden oder vermittelnden 
Grundstücks mit der Straße, in der die Leitung verlegt ist. Soweit ein Beitragsanspruch nach 
den Sätzen 1 und 2 noch nicht entstanden ist, entsteht er spätestens mit dem tatsächlichen 
Anschluss. 
 
(2) Im Falle des § 7 Absatz 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens  
jedoch mit der Genehmigung des Anschlusses nach der Allgemeinen Schmutzwasserbeseiti-
gungssatzung. 
 
 

§ 11 
Vorauszahlungen 

 
Auf Beiträge können bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages Vorauszahlungen gefor-
dert werden, sobald mit der Ausführung einer Maßnahme begonnen wird. § 9 gilt entspre-
chend. 
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§ 12 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Schmutzwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Bei der Erhebung von Vorauszahlungen können längere 
Fristen bestimmt werden. 
 
 

§ 13 
Ablösung 

 
Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag zwi-
schen dem Beitragspflichtigen und der Hamburger Stadtentwässerung in Höhe des voraus-
sichtlich entstehenden Anspruches abgelöst werden. Für die Berechnung des Ablösebetra-
ges gelten die Bestimmungen dieser Satzung. 
 
 

§ 14 
Beitragssatz 

 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-
einrichtung beträgt 1,99 Euro/m². 
 
 
 
 
III. Abschnitt: Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung  
 
 

§ 15 
Grundsätze der Gebührenerhebung 

 
(1) Für die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Schmutzwasser-
beseitigungseinrichtung und für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Ab-
wasserabgabe werden Schmutzwassergebühren nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 
erhoben. 
 
(2) Schmutzwassergebühren werden als Grundgebühren für das Vorhalten der jederzeitigen 
Leistungsbereitschaft für die Grundstücke, die an die öffentlichen zentralen Schmutzwasser-
anlagen angeschlossen sind, und als Zusatzgebühren für die Grundstücke, die in die öffentli-
chen zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen einleiten oder in diese entwässern, er-
hoben. 
 
 
 

§ 16 
Grundgebührenmaßstab und –satz für die Schmutzwasserbeseitigung 

 
(1) Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die Vorhaltung be-
rücksichtigenden Maßstab erhoben. 
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(2) Die Grundgebühr beträgt einheitlich 7,45 Euro/Monat für jeden Anschluss an die 
Schmutzwasseranlage. Sind mehrere Gebäude mit nur einem Anschluss angeschlossen, so 
ist die Grundgebühr für jedes Gebäude zu entrichten. Das gleiche gilt, wenn mehrere Grund-
stücke mit nur einem Anschluss angeschlossen sind. Sofern in einem Gebäude  mehrere in 
sich abgeschlossenen Benutzungseinheiten, wie Wohnungen, Läden, Handwerksbetriebe 
und Geschäftsräume, sind, ist die Grundgebühr für jede Benutzungseinheit zu entrichten.  
 
 

§ 17 
Zusatzgebührenmaßstab und –satz für die Schmutzwasserbeseitigung 

 
(1) Die Zusatzgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird  nach einem die tatsächliche 
Inanspruchnahme berücksichtigenden Maßstab erhoben. 
 
(2) Maßstab für die Zusatzgebühr ist die Schmutzwassermenge, die in die öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ 
Schmutzwasser. 
 
(3) Als in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlagen gelangt gelten 
 

1. die dem Grundstück aus öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wasserzähler berechnete Wassermenge, 
 
2. die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge, 
 
3. die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge, insbesondere soweit eine Abwas-
sermesseinrichtung besteht. 

 
(4) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt 
nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Schmutzwassermenge von der Hamburger Stadt-
entwässerung unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vor-
jahres und Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
Unterlässt der Gebührenpflichtige den Einbau eines Wasserzählers, so wird der Gebühren-
berechnung mindestens eine Schmutzwassermenge von 40 m³/Jahr je Haushaltsangehöri-
gen zugrunde gelegt. 
 
(5) Die Wassermengen nach Absatz 3 hat, soweit diese nicht durch öffentliche Wasserver-
sorgungsanlagen zugeführt wurden, die oder der Gebührenpflichtige der HSE binnen Mo-
natsfrist für das abgelaufene Kalenderjahr, bei zeitlich begrenzten Einleitungen innerhalb ei-
nes Monats nach Beendigung der Einleitung anzugeben. Die Wassermengen nach Satz 1 
sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die die oder der Gebührenpflichtige nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und auf eigene Kosten einzubauen und zu unterhal-
ten hat. Ist die Verwendung von Wasserzählern technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, sind die Wassermengen nach Satz 1 vom Gebührenpflichtigen 
durch prüfungsfähige Unterlagen nachzuweisen. Die HSE kann für den Nachweis nach Satz 
2 und 3 per Bescheid Vorgaben machen und insbesondere eine Eichung der Wasserzähler 
verlangen. Wird der Nachweis nicht oder nicht ausreichend erbracht, so ist die HSE berech-
tigt, die Wassermengen zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für 
die Schätzung von Bedeutung sind. Für die nach Absatz 3 Nummer 4 als Schmutzwasser 
abzurechnende Niederschlagswassermenge wird, soweit ein prüfungsfähiger Nachweis nicht 
vorgelegt wird, die befestigte und angeschlossene Grundstücksfläche mit der durchschnittli-
chen Jahresniederschlagsmenge, bereinigt durch eine Pauschale für Verdunstungen etc. 
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(Abflussbeiwert), multipliziert. Erfolgt die Einleitung nicht über das gesamte Kalenderjahr, 
wird die Menge dem Zeitanteil der Einleitung entsprechend aufgeteilt. 
 
(6) Wassermengen, die nicht in die öffentlichen Sielanlagen gelangt sind, werden auf Antrag 
abgesetzt. Der Antrag ist nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr für das abgelau-
fene Kalenderjahr zulässig. Absatz 5 Satz 2 bis 6 gelten entsprechend. 
 
(7) Die Zusatzgebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 3,16 Euro. 
 
 

§ 18 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben 
wird (§ 17 Absätze 3, 4 und 5) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeitraum (Ka-
lenderjahr) übereinstimmt, gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 
Wasserverbrauch der Ableseperiode, von der mindestens 11 Monate in den Erhebungszeit-
raum fallen. 
 
 

§ 19 
Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr besteht, sobald das Grundstück an die zentrale 
öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen ist. 
 
(2) Die Gebührenpflicht für Zusatzgebühren besteht, sobald das Grundstück an die zentrale 
öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen ist und der zentralen öf-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung von dem Grundstück Schmutzwasser zu-
geführt wird. 
 
 

§ 20 
Entstehung des Gebührenanspruchs 

 
(1) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme, für Grundgebühren durch die 
Bereitstellung, für Zusatzgebühren durch die Einleitung. Die Abrechnung entstandener An-
sprüche erfolgt jährlich (§ 18); vierteljährlich werden Vorausleistungen für schon entstandene 
Teilansprüche erhoben (§ 21). 
 
(2) Wechselt der Gebührenschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für 
den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der 
neue Gebührenschuldner Gesamtschuldner. 
 
 



  

 Seite 11 von 14 

§ 21 
Vorausleistungen 

 
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Hamburger Stadtentwässerung Vo-
rausleistungen auf die Gebühren verlangt werden. Die Höhe richtet sich nach der Gebühren-
schuld des Vorjahres oder dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr. 
 
(2) Vorausleistungen werden mit je einem Viertel des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 am 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. erhoben. 
 
 

§ 22 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind die Grundstückseigentümer und dinglich Nutzungsberechtigten, 
bei Wohnungs- und Teileigentum die Wohnungs- und Teileigentümer. 
 
(2) Mehrere Eigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-
samtschuldner. Das gilt auch für die Wohnungs- und Teileigentümer in einer Eigentümerge-
meinschaft hinsichtlich der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. 
 
 

§ 23 
Fälligkeit und Erhebung durch die Hamburger Wasserwerke GmbH 

 
(1) Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Bescheides fällig; § 20 Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
(2) Die Hamburger Stadtentwässerung kann die Schmutz- oder Niederschlagswassergebühr 
einschließlich Mahnkosten und Säumniszuschläge durch die Hamburger Wasserwerke GmbH 
berechnen, die Gebührenbescheide ausfertigen und versenden sowie die Gebühren einziehen 
lassen. Die Gebühren können in diesem Falle mit dem Wassergeld fällig gestellt werden. Die 
Durchführung des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens obliegt der zuständigen Behörde. 
 
 
 
 
IV. Abschnitt: Gebühren für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 
 

§ 24 
Grundsätze für die Gebührenerhebung  

bei der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung 
 
Für die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der dezentralen öffentlichen Schmutzwasser-
einrichtung werden Gebühren erhoben. 
 
 

§ 25 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Die Grundgebühr für die Abfuhr von Schlamm aus Kleinkläranlagen beträgt 107,30 Euro 
für jede vorgenommene Entsorgung. Die Zusatzgebühr beträgt 43,25 Euro für jeden entsorg-
ten Kubikmeter Fäkalschlamm.  
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(2) Die Grundgebühr für die Abfuhr von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben beträgt 
83,30 Euro für jede vorgenommene Entsorgung. Die Zusatzgebühr beträgt 28,35 Euro für je-
den entsorgten Kubikmeter Abwasser.  
 
(3) In den Grundgebühren gemäß Abs. 1 und 2 ist das Auslegen und Einholen von bis zu 30 
m Schlauchlänge enthalten. Für das Auslegen und Einholen zusätzlicher Schlauchlängen über 
30 m hinaus wird für jeden zusätzlichen Meter Schlauchlänge eine Gebühr von 2,38 Euro er-
hoben. 
 
(4) In Not- und Dringlichkeitsfällen beträgt die Grundgebühr gemäß Abs. 1 und 2  313,50 Euro 
für jede vorgenommene Entsorgung. Ein Not- und Dringlichkeitsfall liegt vor, wenn die Not-
wendigkeit einer Leerung nach Maßgabe von § 19 Abs. 1 der Abwasserbeseitigungssatzung 
nicht innerhalb einer Mindestfrist von 14 Tagen vor der erforderlichen Durchführung angezeigt 
wird und somit eine Sonderabfuhr beauftragt werden muss. 
 
(5) Kann aus Gründen, die der Grundstückseigentümer zu vertreten hat, eine Kleinkläranlage 
oder eine abflusslose Sammelgrube trotz vorheriger satzungsgemäßer Benachrichtigung nicht 
entsorgt werden, wird für jeden vergeblichen Abholversuch eine Gebühr von 194,50 Euro er-
hoben. 
 
(6) Die Abrechnung der Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser 
aus abflusslosen Sammelgruben erfolgt leistungsbezogen. 
 
 

§ 26 
Gebührenpflicht und entsprechend anwendbare Bestimmungen 

 
(1) Die Gebührenpflicht besteht, sobald die Kleinkläranlage oder die Abwassergrube in Be-
trieb genommen wird. 
 
(2) §§ 18, 20, 21, 22, 23 gelten entsprechend. 
 
 
 
 
V. Abschnitt:  Schlussbestimmungen 
 
 

§ 27 
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 
Die Abgabenpflichtigen haben der Hamburger Stadtentwässerung jede Auskunft zu erteilen, 
die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder 
Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Hamburger Stadtentwässerung sowohl 
vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind 
auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z. B. 
grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtun-
gen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Hamburger Stadtentwässerung 
schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu ge-
schaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Hamburger Stadtentwässerung dür-
fen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen 
für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die Abgabenpflichtigen haben dies 
zu ermöglichen.  
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§ 28 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichten und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten sowie von Geodaten,  
a) die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch der Ge-

meinde Dassendorf bekannt geworden sind,  
b) der Kämmerei der Gemeinde Dassendorf, 
c) des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Dassendorf,  
d) aus dem Grundbuch beim Amtsgericht Ratzeburg,  
e) der unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg und 
f) des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation,  
durch die Hamburger Stadtentwässerung zulässig. Die Hamburger Stadtentwässerung darf 
sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  
 
(2) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und der Vorschriften des Gesetzes zum Schutz personenbezoge-
ner Informationen (Landesdatenschutzgesetz – LDSG) i.V.m. der Satzung der Gemeinde Das-
sendorf über die Führung einer automatisierten Liegenschaftsdatei in der jeweils gültigen Fas-
sung.  
 
(3) Soweit die Gemeinde Dassendorf die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung an die Hamburger Stadtentwässerung zu 
übermitteln. Die Hamburger Stadtentwässerung darf diese Daten zum Zwecke der Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 
 
(4) Soweit die Gemeinde Dassendorf sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten 
bedient oder in der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, 
ist die Hamburger Stadtentwässerung berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflich-
tigen und zur Festsetzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personenbezoge-
nen und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von diesen Dritten mit-
teilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung 
weiterzuverarbeiten. 
 
(5) Die Hamburger Stadtentwässerung ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abga-
benpflichtigen und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Ab-
gabenpflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten 
zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu ver-
wenden und weiterzuverarbeiten. 
 
(6) Die Hamburger Stadtentwässerung ist befugt, Subunternehmen hinzuziehen. Hierfür ob-
liegt es der Hamburger Stadtentwässerung, ihre datenschutzrechtlichen Pflichten den Subun-
ternehmen zu übertragen. 
 
(7) Sofern die Hamburger Stadtentwässerung personenbezogene Daten in gemeinsamer Ver-
antwortung mit einem weiteren Verantwortlichen verarbeitet, stellt die Hamburger Stadtent-
wässerung die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Pflichten bei dem weiteren Verantwort-
lichen sicher. 
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§ 29 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 17 Abs. 5 und 27 der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 
 
 

§ 30 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Abgabensatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft.* 

(2) Gleichzeitig treten die Regelungen der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die 
zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dassendorf vom 11.11.2004 au-
ßer Kraft, die die hoheitliche Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung betreffen. 
 
(3) Soweit Abgabenansprüche vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, gelten 
die dafür maßgebenden Regelungen. 
 
(4) Soweit Beitragsansprüche vor der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung aber nach 
dem Inkrafttreten oder vorgesehenen Inkrafttreten der Satzung nach Abs. 2 entstanden sind, 
werden die Beitragspflichtigen nicht ungünstiger gestellt als nach der bisherigen Satzung. 
 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
Hamburg, den 11.02.2008       gez. Dr. Michael Beckereit                gez. Wolfgang Werner         
             
 
 
 
* Anmerkung: 
 
Die 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.02.2019 in Kraft. 
Die 3. Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
Die 4. Änderungssatzung tritt am 01.02.2025 in Kraft. 
 


	Inhaltsübersicht
	I. Abschnitt:  Grundlagen der Abgabenerhebung
	II. Abschnitt:  Beiträge für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung
	III. Abschnitt:  Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung
	V. Abschnitt:  Schlussbestimmungen
	I. Abschnitt:   Grundlagen der Abgabenerhebung
	II. Abschnitt:  Beiträge für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung
	Gegenstand der Beitragspflicht
	Vorauszahlungen

	III. Abschnitt: Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung
	Vorausleistungen
	Fälligkeit und Erhebung durch die Hamburger Wasserwerke GmbH

	V. Abschnitt:  Schlussbestimmungen
	Datenverarbeitung



